
 

 

Jurius

Moneyhouse AG muss bisherige
Datenbearbeitungspraxis anpassen

BVGer – The Federal Administrative Court partly endorses the claim of the
Federal Data Protection Commissioner against the practised data handling of
the Moneyhouse AG. In particular, it notices that personality profiles are being
created on www.moneyhouse.ch, given that details of repute, family circum-
stances, education and professional activity are declared. Consequently, the
Moneyhouse AG is being ordered to seek the explicit consent of the persons
concerned for such disclosure of data. (Judgement A-4232/2015) (ah)
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[Rz 1] Die Moneyhouse AG bezieht Daten in elektronischer Form von diversen privaten Quel-
len, von Betreibungsämtern, über die Online-Publikation des SchweizerischenHandelsamtsblatts
und via Online-Suchmaschinen wie Google und www.local.ch. Diese verwendet sie, um ver-
schiedene Dienstleistungen anzubieten, insbesondere eine Firmen- und Personensuche und ein
Stellenportal. Sie publiziert diese Vielzahl von Personendaten auf www.moneyhouse.ch. Dieser
Dienst ist für das Publikum nach erfolgter Registrierung kostenlos. Zusätzlich werden zahlungs-
pflichtig für sogenannte «Premium User» Bonitäts- und Zahlweiseabonnemente, Details zu Zah-
lungsstörungen, Betreibungs-, Grundbuch-, Wirtschafts- und Steuerauskünfte und Dienstleis-
tungen betreffend Firmenportraits angeboten. Für Zusatzangebote und um auf Daten natürlicher
Personen, die nicht im Handelsregister oder in einem elektronischen Telefonverzeichnis einge-
tragen sind, zuzugreifen, müssen Interessensnachweise erbracht werden.

[Rz 2] Diverse Privatpersonen ohne Handelsregistereintrag hatten sich beim Eidgenössischen Da-
tenschutzbeauftragten (EDÖB) über die Bekanntgabe von sie betreffenden Daten, welche ihrer
Ansicht nach über die Erteilung von Bonitätsauskünften hinausgingen, beschwert.

[Rz 3] Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt nun die entsprechende Empfehlung des EDÖB,
die sich auf die kostenpflichtigen Premiumabonnemente bezieht. Es stellt fest, dass die Money-
house AG dabei teilweise ein biografisches Bild von Personen erstellt, sofern nebst Namen, Vor-
namen und Geburtsdatum auch die Lebens- undWohnsituation in Form von Angaben betreffend
die Haushaltsmitglieder und Nachbarn bekannt gegeben werden. Dies gilt umso mehr, wenn zu-
sätzlich frühere Wohnorte bekannt gegeben und Angaben zu beruflichen Tätigkeiten gemacht
werden. Premium User können damit relativ simpel Persönlichkeitsprofile der gesuchten Per-
sonen erstellen oder weiterbearbeiten. Dem stehen jedoch die Interessen der Betroffenen nach
Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte entgegen. Diese überwiegen die gewinnstrebenden Interes-
sen der Moneyhouse AG. Daher kann eine derartige Bearbeitung von Personendaten nur durch
die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen natürlichen Personen ohne Handelsregisterein-
trag erfolgen.

[Rz 4] Weiter stellt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Moneyhouse AG nicht zwingen-
dermassen Einfluss auf die Indexierung von Suchmaschinenresultaten hat, die auf ihre Plattform
verweisen. Es verpflichtet die Moneyhouse AG jedoch, die Richtigkeit der bekannt gegebenen
Daten im Verhältnis von 5% zu den auf ihrer Plattform getätigten Abfragen zu überprüfen. Aus-
kunftsgesuche, die sie nicht beantworten kann, sind umgehend und kostenlos an ihre zustän-
digen Vertragspartner weiterzuleiten. Zudem soll in regelmässigen Zeitabständen im Verhältnis
von 3% zu den auf der Plattform getätigten Abfragen überprüft werden, ob die Interessensnach-
weise bei Bonitätsabfragen korrekt bzw. vorhanden sind.

[Rz 5] Dieses Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4232/2015 vom 18. April 2017
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